
 

Antrag der SPD-Fraktion vom 01.09.2021 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Antrag der SPD-Fraktion zum Kalkulationszeitraum für Wasser- und 

Abwassergebühren und Berichtswesen 

 

 

 
Sachverhalt: 
 
In den letzten beiden Kalkulationszeiträumen von jeweils 4 Jahren haben sich große Über- 
bzw. Unterdeckungen der Gebührenhaushalte gezeigt. Der veränderte 
Kalkulationszeitrum soll dies verhindern und eine dem Satzungsrecht entsprechende 
Gebührenerhebung sichern. Mit der jährlichen Berichtspflicht wird dem Recht der 
Gemeindevertretung auf Kontrolle des Verwaltungshandelns gem. § 50 Abs. 2 sowie der 
Unterrichtungspflicht des Gemeindevorstandes gem. § 50 Abs 3 entsprochen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt den Kalkulationsraum für die Erhebung von Wasser- 
und Abwassergebühren auf zwei Jahre festzulegen. Des Weiteren besteht eine jährliche 
Berichtspflicht über die Kostenentwicklung im Gebührenhaushalt. 
 
 
 
 
 
Thomas Dittrich-Mohrmann 
Fraktionsvorsitzender 
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